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Während der Kommissionsberatung zum Ratschlag "Teilrevision des Gesetzes über die Besteuerung der 
Motorfahrzeuge" wurde bewusst verzichtet, die ökologisierte Fahrzeugsteuer für alle Motorfahrzeuge zu regeln. 
Der Regierungsrat und die Fachleute aus der Verwaltung empfahlen, sich vorerst nur auf die Personenwagen zu 
konzentrieren und die Ausdehnung auf die übrigen Fahrzeuge in einem nächsten Schritt umzusetzen. Gerne 
nehmen die Motionäre diese Anregung nun auf, eine zweite Teilrevision in Auftrag zu geben. 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, dem Grossen Rat innert Jahresfrist eine Vorlage zum Entscheid vorzulegen, 
die die Regelung der Motorfahrzeugsteuern für Personenwagen auch für Fahrzeuge, die nicht in der Revision 
berücksichtigt wurden, nachvollzieht. Dies betrifft vor allem Nutzfahrzeuge (Lieferwagen, Lastwagen) und 
Motorräder. Dabei sollen wie bei den Personenwagen die C02-Emissionen und das Fahrzeuggewicht als 
hauptsächliche Kriterien für die Bemessung der Abgabe zugrunde gelegt werden. Abgabesätze sind so 
festzulegen, dass die Teilrevision ertragsneutral bleibt. 
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